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B a u a n z e i g e n 
 
In Anwendung von Art. 139 des Planungs- und Baugesetzes (731.1, kurz PBG) vom 01. Oktober 
2017 geben wir Ihnen zur Kenntnis, dass folgende Baugesuche zur Einsichtnahme auf der Bau-
verwaltung im EW-Gebäude am Lindenweg 4 öffentlich aufliegen: 
 
Bauherrschaft Bauvorhaben Auflage 
  vom bis 

 
 
Saluz Gabriel, Staatsstrasse 
107, 9472 Grabs 
 

Energetische Sanierung 
Wohnhaus, Anbau Unterstand 
Parz-Nr. 1177 
Stockengasse 7 
 

23.06.2026-06.07.2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einsprache 
 
Wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat ist berechtigt, Gemäss Art. 153, 154 und 155 des 
Planungs- und Baugesetzes dem Gemeinderat schriftlich eine Einsprache mit Antrag und Be-
gründung innert der Auflagefrist von 14 Tagen einzureichen. In der Einsprache ist anzugeben, ob 
es sich um eine privatrechtliche oder öffentlich rechtliche Einsprache oder um eine Einsprache 
nach Art. 684 ZGB (übermässige Einwirkung auf das Eigentum des Nachbarn) handelt, über die 
im öffentlichen Verfahren entschieden wird. 
 

 
Der Gemeinderat

 


